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Einkommensrunde 2023

Fach ge werk schaft im

KOMPROMISS
IM

TARIFVERTRAG

Die Verhandlungskommission von dbb und komba ist sich einig, dass diese Einkom-
mensrunde zäh und knifflig war. Auch wenn die Gewerkschaften insbesondere für 
die Laufzeit und den Inflationsausgleich für Teilzeitbeschäftigte weitergehende Vor-
stellungen hatten, kann sich das Ergebnis durchaus sehen lassen. Trotz der Blocka-
dehaltung der kommunalen Arbeitgeber war dieser Kompromiss nur durch die Prote-
staktionen und Warnstreiks der letzten Monate möglich.
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Daniel Schlichting
Landesvorsitzender

Liebe Kolleg:innen,
 
das Bild von Licht und Schatten ist wohl die meist-
bemühte Assoziation der vergangenen Wochen. 
Und natürlich ist Wesensgehalt von Verhand-
lungen, dass es nicht nur Gewinner geben kann. 
Dies gilt auch bei Tarifverhandlungen.
Vier intensive Verhandlungsrunden und eine 
Schlichtung haben bewiesen, dass insbesonde-
re der Verband kommunaler Arbeitgeber ohne 
entsprechenden Druck nicht bereit war, etwas für 
seine eigenen Mitarbeitenden zu tun. 
Die Blockadehaltung bereits vor Verhandlungsbe-
ginn, der Unwille, die Arbeitsbedingungen der Mitarbeitenden im öffentli-
chen Dienst nachhaltig zu verbessern und die mangelnde Wertschätzung, 
trotz Inflation kein Angebot in der ersten Verhandlungsrunde vorzulegen. 
Die Signale der Arbeitgeberseite waren eindeutig.
komba und dbb haben sich auf den Weg gemacht, diese Fehlentwicklung 
zu korrigieren. Natürlich schmerzt es im Ergebnis, dass die Arbeitgeber-
seite keiner Verlängerung der Altersteilzeitregelungen zugestimmt hat und 
selbstverständlich hätten wir uns bereits im Jahr 2023 eine lineare Erhö-
hung gewünscht.
Dennoch ist es uns gelungen, ein gutes Ergebnis zu erzielen. Ohne die 
Tarifauseinandersetzung wäre kein Cent des 3.000 EUR umfassenden 
steuerfreien Inflationsausgleichs zur Verfügung gestellt worden. Außerdem 
erfolgt im Jahr 2024 eine lineare Erhöhung, die im besten Fall eine Ge-
haltssteigerung von fast 17 Prozent in den unteren Entgeltgruppen bedeu-
tet. Diese Ausgabe der komba rundschau enthält eine Tabelle, in der Sie 
Ihre individuellen Vorteile des Tarifabschlusses nachlesen können.
Verhandlungen sind ohne Kompromisse nicht möglich. Auch wir mussten 
Zugeständnisse machen. Dieses Tarifergebnis war deshalb nur durch ihre 
Unterstützung möglich.
Ich bedanke mich bei allen, die an den Aktionen in den vergangenen Mo-
naten teilgenommen haben. Bereits im Herbst geht es für die Landesbe-
schäftigten sowie Beamtinnen und Beamten in die nächste Runde.
Herzliche Grüße

Ihr
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Bewegung bei der 
Wegstreckenentschädigung?

Die komba kämpft seit langem für die Erhöhung der Wegstreckenent-
schädigung, wenn der private Pkw für dienstliche Zwecke eingesetzt 
wird.
Wie berichtet, läuft im SchleswigHol-
steinischen Land-
tag ein Gesetzge-
bungsverfahren, 
in das sich kom-
ba und dbb ein-
gebracht haben 
und schriftliche 
Stellungnahmen 
verfasst haben. 
Jetzt kommt es 
ergänzend zu ei-
ner mündlichen 

Anhörung, bei der wir unsere Argu-
mente nochmals 
untermauern wer-
den. Es wird also 
spannend. Eine 
positive Rege-
lung ist überfäl-
lig. Sobald sich 
greifbare Entwick-
lungen ergeben, 
werden wir um-
fassend berich-
ten.  KT 

Inhalt
Bewegung bei der 
Wegstreckenentschädigung?

Tarifergebnis für die Beschäftigten 
der Kommunen

Upgrade zum Konflikt um die Ali-
mentation

Eingruppierung von 
Tarifbeschäftigten mit 
handwerklichen Tätigkeiten

Gleichstellungsopolitik

ASB  
Haustarifvertrag Rettungsdienst 

Überblick über jahresaktuelle Neuig-
keiten im öffentlichen Dienstrecht

Mitgliederversammlung 
Kreisverband Lübeck

Vorstandssitzung 
des Kreisverbandes Dithmarschen

Senioren

Fragen, Wünsche, Anregungen?

Wir gratulieren!

Jugend

Jugendseminare

Warum ...?

komba Bundesmagazin

2

3

4

5

5

6

6

7

7

7

7

8

8



komba rundschau Mai/2023 3

Tarifergebnis für die Beschäftigten der Kommunen:
Jetzt geht es an die Umsetzung – und an die überfälligen Zahlungen
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Auf die Einigung im Tarifkonflikt mit den Arbeitge-
bern von Bund und Kommunen sind eine Vielzahl von 
Reaktionen in den komba Regionalverbänden und bei 
der Landesgeschäftsstelle eingegangen. Dass es da-
bei auch kritische Anmerkungen gibt, ist klar. 
Ein Tarifvertrag ist immer ein Kompromiss und kann des-
halb nie die Wünsche einer Seite vollständig abbilden. 
Aber wir haben gemeinsam mit unseren Mitgliedern, die 
in SchleswigHolstein auch auf der Straße und in den 
Dienststellen super gekämpft haben, viel erreicht. Auf den 
kombaBundesseiten dieser Ausgabe haben wir Informa-
tionen abgedruckt, die eine sachorientierte Meinungsbil-
dung ermöglichen. Zu Beachten ist auch: Das Erreichte 
ist nicht für alle Zeiten das Ende der Fahnenstange. Die 
Entwicklung der Situation in den Dienststellen und Betrie-
ben, aber auch der weiteren Inflation wird natürlich Ge-
genstand der folgenden Tarifrunde sein.

Aus Sicht der komba ist es jetzt am wichtigsten, dass zü-
gig mehr Geld auf die Gehaltskonten fließt, um Engpäs-
se aufzufangen und eine Planungssicherheit zu haben. 
3.000 Euro netto sind eine Hausnummer und sollten nicht 
kleingeredet werden. Auch die sich anschließende tabel-
lenwirksame Erhöhung hat einen hohen Mehrwert.

Um zu verdeutlichen, wie sich der Tarifabschluss auf die 
verschiedenen Entgeltgruppen auswirkt, hat die komba 
gewerkschaft schleswig-holstein eine aussagekräftige 
Tabelle erstellt. Es handelt sich um die allgemeine TVöD
Tabelle, die für jede Entgeltgruppe und Stufe sowohl die 
Entgelte für die Zeit von Juli 2023 bis Februar 2024 mit 
der zusätzlichen steuerfreien Sonderzahlung zum Infla-
tionsausgleich (hellgrau) als auch die Entgelte ab März 
2024 (weiß) ausweist. Dieser zweite Wert kommt zustan-
de, indem die Tabellenentgelte zunächst um jeweils 200 
Euro aufgestockt und die erhöhten Werte zusätzlich um 
5,5 Prozent angehoben werden. Bevor die in der Tabelle 
aufgeführten Werte greifen, wird bereits im Juni 2023 an 
alle Betroffenen die – ebenfalls steuer und abgabenfreie 
– Sonderzahlung in Höhe von 1.240 Euro ausgezahlt.

Die künftigen Tabellen für die Spezialbereiche (Kranken-
häuser, Pflege und Betreuungseinrichtungen, Sozial 
und Erziehungsdienst sowie Versorgungsbetriebe) ste-
hen im Internet bereit, können aber auch bei der komba 
Landesgeschäftsstelle angefordert werden.  KT 

Die dbb Verhandlungskommission (vorn zweiter v.r. dbb 
Landesbundvorsitzender Kai Tellkamp) empfiehlt der 
Bundestarifkommission nach sorgfältiger Abwägung die 
Annahme des Ergebnisses.
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Upgrade zum Konflikt um die Alimentation
Entspricht die Beamtenbesoldung in Schleswig-Holstein den Vorgaben der Verfassung und den entspre-
chenden Grundsatzentscheidungen zur amtsangemessenen Alimentation? Die komba gewerkschaft und ihr 
Spitzenverband dbb sagen NEIN! 
Wir arbeiten unermüdlich daran, 
dass diese Überzeugung vom Bun-
desverfassungsgericht bestätigt wird 
und dass die Beamtinnen und Be-
amten in SchleswigHolstein davon 
profitieren, indem bei der Besoldung 
Nachzahlungen beziehungsweise 
Nachbesserungen erfolgen.

Zuletzt hatten wir in der letzten De-
zemberAusgabe der komba rund-
schau über die Sachlage berichtet. 
Zeit für einen Blick auf die aktuellen 
Entwicklungen.

Spannung rund um die 
Verfassungsbeschwerde

Der dbb hat gegen die im Jahr 2022 
in Kraft getretenen neuen Besol-
dungsregelungen eine Verfassungs-
beschwerde initiiert. Mit diesem au-
ßergewöhnlichen Schachzug soll die 
unzumutbare Situation vermieden 
werden, dass erst nach vielen Jahren 
Rechtsklarheit besteht und die Be-
amtinnen und Beamten Jahr für Jahr 
ihre Ansprüche durch Anträge absi-
chern müssen (Grundsatz der haus-
haltsnahen Geltendmachung). An-
statt den langwierigen Weg über die 
Verwaltungsgerichte zu gehen, rich-
tet sich die Verfassungsbeschwerde 
direkt an das Bundesverfassungsge-
richt. Sie unterliegt jedoch besonde-
ren Anforderungen hinsichtlich der 
Zulässigkeit. Wir warten auf die ent-
sprechende Entscheidung, die hof-
fentlich zeitnah erfolgt.

Unsere Kritik an den neuen Besol-
dungsvorschriften bezieht sich vor 
allem auf die sogenannten Familien-
ergänzungszuschläge, mit denen 
Korrekturen der Besoldungstabel-
le umgangen werden, so dass viele 
Kolleginnen und Kollegen leer aus-
gehen. Hinzu kommt, dass diese Zu-
schläge nur dann gewährt werden, 
wenn das Familieneinkommen nied-
rig genug ist.

Sollte das Bundesverfassungsge-
richt aufgrund der Verfassungsbe-

schwerde die Bedenken von kom-
ba und dbb bestätigen, müsste das 
Besoldungsrecht nachgebessert 
werden. Sollte die Verfassungsbe-
schwerde dagegen als nicht zulässig 
beurteilt werden, müsste das Besol-
dungsrecht über den herkömmlichen 
Weg auf den Prüfstand. Dies wird 
über entsprechende Musterfälle ge-
schehen, in denen wir die Klagen 
betreuen. Allerdings ist – ähnlich 
wie bei der „Weihnachtsgeldfrage“ 
– nicht absehbar, wie lange dieser 
Weg dauert.
Land setzt sich mit Widerstand ge-
gen die Ruhendstellung nicht durch

Unabhängig davon haben diverse 
Mitglieder aufgrund unserer Infor-
mationen noch in 2022 Anträge ge-
stellt, um ihre eventuellen Ansprü-
che des Jahres 2022 abzusichern. 
Das Land (und dem folgend die mei-
sten Kommunen) war jedoch nicht 
bereit, die Anträge ruhend zu stel-
len, bis eine verfassungsgerichtliche 
Entscheidung vorliegt. Betroffene, 
die ihre Ansprüche aufrechterhal-
ten wollen, waren beziehungsweise 
sind also gehalten, Rechtsmittel zu 
nutzen, ggf. einschließlich der Kla-
ge. Die Dienstherren haben offenbar 
zunächst darauf gesetzt, dass der 
damit verbundene Aufwand und die 
damit verbundenen Kosten dazu füh-
ren, dass von diesen Rechtsmitteln 
Abstand genommen wird. 

Doch es ist anders gekommen: Mit 
Blick auf die hohe Zahl eingereichter 
Klagen hat sich das SchleswigHol-
steinische Verwaltungsgericht dazu 
entschieden, das Ruhen des Verfah-
rens anzuordnen. Damit wird exakt 
dem in unserem Klagemuster enthal-
tenen Antrag entsprochen, zunächst 
den Ausgang der Verfassungsbe-
schwerde abzuwarten.

Lage und Antragserfordernisse 
in 2023

Aufgrund aktueller Entwicklungen 
im laufenden Jahr ist der Klärungs 

und Hand-
lungsbedarf 
noch gestie-
gen. Insbe-
sondere die 
deutliche 
Anhebung 
der Sozial-
leistungen 
im Zuge der 
Einführung 

des Bürgergeldes lassen die Besol-
dung auch aufgrund des nicht mehr 
eingehaltenen Mindestabstandes 
zu den Sozialleistungen zusätzlich 
verfassungswidrig erscheinen. Das 
Bürgergeld bedeutet für eine vier-
köpfige Familie etwa 3.000 Euro 
pro Jahr mehr – da muss die Be-
soldung nach unserer Überzeugung 
zwingend nachziehen. Hinzu kommt, 
dass auch aus der Inflationsentwick-
lung und Erhöhung der Tarifentgelte 
Handlungsbedarf entsteht.

In den hierzu mit der Landesregie-
rung und im Finanzministerium ge-
führten Gesprächen hat das Land 
als Besoldungsgesetzgeber den 
Handlungsbedarf nicht grundsätz-
lich bestritten. Zwingend erforder-
liche Anpassungen sollen im Zuge 
der nächsten Besoldungsanpassung 
erfolgen. Da diese der im Herbst be-
ginnenden Tarifrunde für die Länder 
folgt, wird es mit einem Inkrafttreten 
noch im laufenden Jahr eng. Die Be-
amtinnen und Beamten müssten er-
wägen, vorsorglich auch unter den 
hinzugekommen Aspekten (zum Bei-
spiel Bürgergeld) Anträge zu stel-
len, um ihre Ansprüche abzusichern. 
Um eine Antragsflut zu vermeiden 
und den Beamtinnen und Beamten 
trotzdem die notwendige Sicherheit 
zu geben, wird im Herbst 2023 eine 
verbindliche Verfahrensregelung mit 
dem dbb bzw. den gewerkschaft-
lichen Spitzenorganisationen ange-
strebt. Wir bitten deshalb, unsere 
entsprechende Information abzuwar-
ten, bevor Anträge gestellt werden.

Weihnachtsgeld 2007 bis 2021
Das Bundesverfassungsgericht hat 
inzwischen angekündigt, noch in die-
sem Jahr eine Entscheidung zu der 
vom dbb bereits in 2007 eingerei-
chten Musterklage gegen die Strei-
chung/Kürzung der jährlichen Son-
derzahlung (Weihnachtsgeld) treffen 
zu wollen. Das wird ausgesprochen 
spannend, denn an dieser Fra-
ge hängen auch eventuelle Nach-
zahlungen an die Beamtinnen und 
Beamten für den genannten Zeit-
raum, die das Land für den Fall ei-
ner höchstrichterlichen Verurteilung 
zugesagt hat. Hier steht eine unter 
politischen und juristischen Aspekten 
anspruchsvolle Auseinandersetzung 
an, die aber mit interessanten Opti-
onen für die Beamtinnen und Beam-
ten verbunden ist. Zunächst gilt es 
auch hier, noch etwas Geduld zu ha-
ben. KT 

Auch im Zuge des Landtagswahlkampfes 2022 wurde bei einer 
Debatte zwischen dem dbb und den Landtagsfraktionen über 
das Besoldungsrecht diskutiert. 
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Gleichstellungsopolitik:
Fördern statt erzwingen

Im Einvernehmen mit der komba gewerkschaft hat der dbb schleswig-holstein eine Landtagsanhörung zu 
einem Gesetzentwurf, der die Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern betrifft (Landesorgan-
besetzungsgesetz), zu einer grundsätzlichen Positionierung zu dieser Thematik genutzt. Dabei zeigen sich die 
Landesfrauenvertretung und der Landesvorstand des dbb skeptisch gegenüber gesetzlichen Vorgaben, mit 
denen eine paritätische Besetzung von Gremien erzwungen werden soll.
Viel wichtiger ist aus unserer Sicht 
eine Förderung der Gleichstellung, 
die die wirklichen Praxisprobleme 
aufgreift und zu einer tatsächlichen 
Chancengleichheit führt. Dazu zählt 
zum Beispiel die Entlastung von der 
CareArbeit. Wenn innerhalb der Fa-
milien ein Großteil der Betreuungs 
und Pflegeaufgaben von Frauen 
übernommen wird, weil entspre-
chende Einrichtungen nicht ausrei-
chend zur Verfügung stehen bezie-
hungsweise nicht in Frage kommen, 
sehen betroffene Frauen häufig kei-
ne Möglichkeiten für zusätzliche 
Aufgaben. Aber auch Unterstüt-
zungs und Beratungsangebote zur 
Übernahme von Funktionen können 
ein wichtiges Instrument sein, zumal 
gerade Frauen sich diesbezüglich 
häufiger als Männer unterschätzen.

Gleichstellung sollte jedoch nicht 
über demokratischen Prozessen so-
wie der freien Willensbildung Einzel-
ner stehen. Denn gesetzlich erzwun-

gene Parität kann zu einer Abwertung 
der Qualifikation sowie Schwächung 
der Position von Frauen führen – 
weil die Annahme zugelassen wird, 
sie hätten die jeweilige Funktion vor 
allem wegen einer Quote erlangt.

komba und dbb sehen eine weitere 
Gefahr bei Besetzungsvorgängen, 
die der in der Verfassung veran-
kerten Auswahl nach Eignung, Be-
fähigung und fachlicher Leistung un-
terliegen: Es ist keine gute Idee, den 

Stellenwert der aus guten Gründen 
bestehenden Regelung zur Besten-
auslese zu relativieren. Es werde der 
Bestenauslese nicht gerecht, wenn 
der Eindruck erweckt wird, sie kann 
verdrängt werden, weil sie störend 
wirkt bei der Umsetzung politischer 
Ziele.

Der dbb sh hat dem Landtag des-
halb nicht nur empfohlen, den vor-
liegenden Gesetzentwurf zum 
Landesorganbesetzungsgesetz an-
zupassen. Darüber hinaus sollten 
auch bereits bestehende Rege-
lungen einer kritischen Betrachtung 
unterzogen werden mit dem Ziel ei-
ner als Chancengleichheit verstan-
denen Gleichstellungspolitik sowie 
einer damit einhergehenden Verein-
fachung der Rechtsmaterie.

Aktuell hat der Landtag beschlossen, 
ergänzend eine mündliche Anhörung 
zu diesem Thema durchzuführen. 
Wir werden weiter berichten.  KT 

Eingruppierung von Tarifbeschäftigten 
mit handwerklichen Tätigkeiten

Für Beschäftigte mit handwerklichen Tätigkeiten ist zum 1. Januar 2023 das neue Entgeltgruppenverzeichnis 
in Kraft getreten. Wir berichteten bereits über den Abschluss in der ersten Ausgabe 2023.

Was ist bei Höhergruppierungen 
zu beachten

Das Eingruppierungsrecht wurde 
nicht für alle Bereiche geändert. In 
einigen Entgeltgruppen wurden die 
bisherigen Tätigkeitsmerkmale be-
lassen und eventuell auf den neues-
ten Stand gebracht. Die bisherigen 
wesentlichen Grundsätze zur Ein-
gruppierung gelten weiter.

Zum 01.01.2023 wurden die Be-
schäftigten mit handwerklichen Tä-
tigkeiten mit der bisherigen Ent-
geltgruppe, Stufe und der bisher 
zurückgelegten Stufenlaufzeit auto-
matisch in das neue Entgeltgruppen-
verzeichnis übergeleitet. Diese Ein-
gruppierung bleibt für die Dauer der 
unverändert auszuübenden Tätigkeit 
bestehen.

Sofern aufgrund des Entgeltgrup-
penverzeichnisses eine höhere Ein-
gruppierung als die bisherige in Be-
tracht kommt, kann der Beschäftigte 

einen Antrag auf eine höhere Ein-
gruppierung stellen. Eine Antragstel-
lung sollte schriftlich erfolgen und 
kann bis zum 31.12.2023 eingereicht 
werden. Sofern eine höhere Eingrup-
pierung erfolgt, greift diese rückwir-
kend ab dem 01.01.2023. 
Ruht das Arbeitsverhältnis am 1. Ja-
nuar 2023, z.B. wegen Bezugs einer 
befristeten Erwerbsminderungsren-
te, Elternzeit, Sonderurlaub etc., be-
ginnt die Jahresfrist zur Antragstel-
lung mit der Wiederaufnahme der 
Tätigkeit.

Die höhere Entgeltgruppe bedeutet 
nicht in jedem Fall mehr Geld. Bei 
einer Höhergruppierung können Be-
sitzstände oder Zulagen entfallen.
Die Höhergruppierung erfolgt in der 
neuen Entgeltgruppe in die gleiche 
Stufe, die bisher erreicht wurde. Die 
Stufenlaufzeit beginnt jedoch von 
vorn. Ein nach dem 1. Januar 2023 
erfolgter Stufenaufstieg in der ur-
sprünglichen Entgeltgruppe entfällt 
und wirkt sich nicht auf die Höher-

gruppierung aus. Entscheidend für 
die Höhergruppierung ist der Status 
am 1. Januar 2023. 

In den Personalabteilungen kann 
erfragt werden, wann ein Stufen-
aufstieg ansteht und ob Besitzstän-
de, Zulagen oder Zuschläge gezahlt 
werden, die möglicherweise bei einer 
Höhergruppierung entfallen.

Die Beschäftigten müssen für sich 
entscheiden, ob sie einen Antrag auf 
Höhergruppierung stellen. Dieser 
Antrag ist dann bindend. Arbeitgeber 
müssen nicht und Personalräte dür-
fen die Beschäftigten zu dieser The-
matik nicht beraten.

Wir beraten unsere Mitglieder, 
ob die Möglichkeit einer Höher-
gruppierung im Bereich des neu-
en Entgeltgruppenverzeichnisses 
besteht und wie sich diese aus-
wirkt. Melden Sie sich gerne bei 
uns unter info@komba-sh.de oder 
0431/535579-0.  MW 
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Tarifverhandlungen beim ASB: 
Der Haustarifvertrag für den Bereich Rettungsdienst steht

Was lange währt, wird nun endlich gut: Auch für die ca. 300 Beschäftigten des ASB-Rettungsdienstes gibt es 
Grund zur Freude, denn auch für sie wird es einen landesweit einheitlichen Haustarifvertrag und damit eine 
Anbindung an den TVöD (VKA) geben. Nach der 7. Verhandlungsrunde hat sich die komba gewerkschaft sh mit 
der Arbeitgeberseite des ASB nun auf einen Tarifabschluss geeinigt. Der jetzt unterschriftsreife Vertrag soll in 
Kürze von beiden Seiten unterzeichnet und dann mit Ausnahme einiger weniger Bestimmungen rückwirkend 
ab dem 1. Januar 2023 in Kraft treten.
Seit Jahresbeginn 2023 hat es vier 
Tarifrunden mit 6 Verhandlungstagen 
zum Thema Rettungsdienst gege-
ben, um auch für den zweiten großen 
Bereich der Beschäftigten des ASB 
SchleswigHolstein einen Haustarif-
vertrag auszuhandeln. 

Die entscheidende Verhandlungs-
runde, die insgesamt schon die 7. 
seit Aufnahme der Tarifverhand-
lungen mit der ASBGeschäftsfüh-
rung war, fand am 2. und 3. Mai 2023 
ausschließlich digital als Videokon-
ferenz statt. Die Arbeitgeber haben 
sich bei vielen unserer eingebrach-
ten Forderungen kompromissbereit 
gezeigt, wohl auch deshalb, weil die 
Refinanzierbarkeit bei den Kosten-
trägern für die Rettungsdienste eine 
bessere Ausganglange ermöglicht, 
als im Pflegeberich (wir berichteten). 

Wesentliche Inhalte der nun gefun-
denen Einigung sind u.a. die verbind-
liche Einführung einer 39Stunden
Woche für die Beschäftigten in allen 
ASBRettungswachen bei gleichzei-
tiger Festlegung der Regeln für die 
Verlängerung der zulässigen täg-
lichen Arbeitszeit über 10 Stunden 
hinaus, die einheitliche Gewährung 
und teilweise Erhöhung von Zeitzu-
schlägen und diversen Funktionszu-
lagen. Beispielhaft sind hier die Zula-

gen für Praxisanleiter zu nennen, für 
die im neuen Haustarifvertrag auch 
gleichzeitig die Anzahl der pro Wo-
che zu gewährenden Freistellungs-
stunden einheitlich festgelegt wurde. 

Weitere Eckpunkte der Einigung sind 
Regelungen für Urlaub, die Führung 
von Arbeitszeitkonten, Jahresson-
derzahlungen und weitere Standards 
aus dem TVöD. Auch in Anlehnung 
an § 18a TVöD wird es nun unter der 
Einschränkung der späteren Einbe-
ziehung der ASBRettungswachen 
in Ostholstein die Einführung eines 
Alternativen EntgeltanreizSystems 
geben, das die Attraktivität einer Be-
schäftigung im ASBRettungsdienst 
zweifellos erhöhen wird. 

Die Eingruppierung der Mitarbeiten-
den samt Überleitung in den Haus-
tarifvertrag ist selbstverständlich 
Bestandteil des neuen Vertrages. 
Zudem gibt es eine attraktive Rege-
lung für Jahressonderzahlungen und 
einen höheren Zuschuss des Arbeit-
gebers bei der betrieblichen Alters-
versorgung. Der Haustarifvertrag 
Rettungsdienst enthält wie bei der 
Pflege eine interessante Vorteilsre-
gelung für kombaMitglieder und soll 
eine Laufzeit bis zum 31.12.2024 ha-
ben. 

Jeweils einen Haustarifvertrag für die 
Auszubildenden des Rettungsdienst
es und der Pflege folgen in Kürze. 

Nach der Tarifierung dieser beiden 
großen Sparten des ASB gehen un-
sere Bemühungen mit dem Schwung 
des frisch erzielten Erfolges weiter, 
um schnellstmöglich auch für unsere 
kombaMitglieder aus den Bereichen 
ASBVerwaltung und Kindertages-
stätten einen attraktiven Haustarif-
vertrag abzuschließen. UG 

Informationsangebot:
Überblick über jahresaktuelle Neuigkeiten 

im öffentlichen Dienstrecht
Nicht nur der Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst, der zum Beispiel auch Zulagen im Zusammenhang mit 
den Angestelltenlehrgängen I und II betrifft, hat bedeutsame Auswirkungen auf die Beschäftigungsverhältnisse 
im öffentlichen Dienst. 
Auch für den Arbeiterbereich der Kommunen in Schles-
wigHolstein hat es kürzlich einen Tarifabschluss zum Bei-
spiel mit ergänzenden Eingruppierungsregelungen gege-
ben. Natürlich gibt es auch im SchleswigHolsteinischen 
Beamtenrecht immer wieder Veränderungen, zuletzt im 
Rahmen der aktuellen Haushaltsgesetzgebung. Weitere 
laufende Gesetzgebungsprozesse auf Bundesebene be-
treffen die Arbeitszeit, den Umgang mit Whistleblowing 
und das Disziplinarrecht. Darüber hinaus haben die Ge-
richte viele neue Entscheidungen zum Arbeits und auch 
Beamtenrecht getroffen, die für die Praxis relevant sind 
– zum Beispiel bei Stellenbesetzungsverfahren, bei Ur-

laubsansprüchen oder beim Umgang mit Fehlverhalten.

Wie soll man da den Überblick behalten? Ganz einfach: 
Mit unserem Seminar „Jahresaktelle Neuigkeiten im öf-
fentlichen Dienstrecht“. Die wichtigsten Entwicklungen 
werden kompakt dargestellt, so dass die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer wieder auf dem aktuellen Stand sind.

Das diesjährige Seminar findet am 6. Juli 2023 in Kiel 
statt und wird für nur 70 Euro inklusive Verpflegung und 
Arbeitsmaterial angeboten. Anmeldungen können über 
unsere Homepage vorgenommen werden.  KT 

komba gewerkschaft

Nähe ist 
unsere Stärke
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Wir gratulieren!

Alles Gute wünschen wir unseren Kolleginnen und Kol-
legen, die im Mai Ihren Geburtstag hatten oder haben.
Wir gratulieren KlausEckart Sporleder aus Oldenburg/
Holstein zu seinem 83. Geburtstag am 2. Mai 2023.  

Vorstandssitzung des Kreisverbandes Dithmarschen
Es war wieder soweit, der KV Dithmarschen tagte am 28.03.2023, um sich über Aktuelles zu informieren. Der 
Vorstand hatte als Tagungsort dieses Mal Brunsbüttel ausgewählt, um auch mit den Mitgliedern im südlichen 
Kreisgebiet in Kontakt zu kommen. Dieses wurde auch begrüßt, so dass alle sich in gemütlicher Atmosphäre 
austauschen konnten. Übereinstimmend wurde festgestellt, dass durch die wechselnde Auswahl des Tagungs-
ortes der Kontakt zu den Mitgliedern verstärkt aufgebaut werden soll.
Als Vorsitzender begrüßte Hans 
Maaßen die Anwesenden, insbeson-
dere die Mitglieder aus dem Raum 
Brunsbüttel sowie Stefan Blender 
als langjähriges Mitglied der komba 
sh. Bereits seit seiner Ausbildung ist 
Stefan Blender, also nunmehr seit 40 
Jahren, Mitglied der komba. Er wur-
de damals durch den seinerzeitigen 
Vorsitzenden, Helmut Glindmeyer, 
angesprochen, ob er nicht eintreten 
möchte. Nach kurzer Überlegung, 
gesagt, getan. Nach einigen Jahren 
Vorstandsarbeit hat er diese nieder-
gelegt, verfolgt aber regelmäßig das 
Geschehen auf Kreis und Landese-
bene. „Gewerkschaft ist unverzicht
bar“, so seine Worte. Der Vorsitzen-
de bedankt sich für die langjährige 
Treue, überreicht die Urkunde des 
Landesverbandes SchleswigHol-

stein und die Medaille in Silber. Sei-
tens des Kreisverbandes Dithm-
arschen wurde ein Gutschein als 
Dankeschön überreicht.

Auf der Tagesordnung stand wei-
ter die Nachlese zur Mitglieder-
versammlung, die bei allen Anwe-
senden auf positive Resonanzen 

gestoßen ist. Birgit Reiher berichtet 
von der Planung eines Ausfluges des 
Kreisverbandes im September 2023, 
Ziel wird voraussichtlich Kiel sein. 
Weitere Informationen hierzu gehen 
zu gegebener Zeit den Mitgliedern 
zu. Auch ist die Teilnahme am Stadt-
lauf am 02.06.2023 in Heide geplant. 
Hier lädt der Kreisverband alle ein, 
die sich sportlich betätigen wollen. 
Hierzu erfolgt ein gesonderter Be
richt. Zaungäste zum Anfeuern sind 
gern gesehen. 

Hans Maaßen brachte den Vorschlag 
ein, sich auch mit anderen Kreisver-
bänden auszutauschen, so dass, 
auch trotz der Entfernung zwischen 
den Mitgliedern, hier versucht wer-
den soll, Kontakte sowie ein Netz-
werk aufzubauen.

Mit einem gemeinsamen Essen wur-
de die Sitzung geschlossen. Ein 
herzliches Dankeschön an alle Teil-
nehmer. HM 

Fragen, Wünsche, 
Anregungen?

Unseren Seniorenbeauftragten 
erreichen Sie wie folgt:
Bernd Günther Schmidt
E-Mail: senioren@komba-sh.de
Sind Sie per Fax oder EMail zu er-
reichen und möchten Sie aktueller 
über Ereignisse und Angebote 
für Senioren informiert werden? 
Dann teilen Sie Ihre Adresse un-
serem Seniorenbeauftragten mit! 
   

Mitgliederversammlung Kreisverband Lübeck

Am 27.04.2023 fand im Klubhaus 
mit Herz die diesjährige gut be-
suchte Mitgliederversammlung 
des Kreisverbandes Lübeck statt. 
Nach der Begrüßung durch den 
Vorsitzenden, Kai Neumann, 
wurden recht zügig die Regulari-
en, da keine Wahlen anstanden, 
abgearbeitet. 

Für die Landesgeschäftsstelle 
war Referent Jens Paustian vor 
Ort. Dieser berichtete aktuell von 
den gerade abgeschlossenen Ta-
rifverhandlungen für den öffentli-
chen Dienst. 

Ebenso ging er auf die noch 
ausstehende Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichtes 
bezüglich der Kürzung des Weih-
nachtgeldes für den Beamtenbe-
reich und auf weitere Problema-
tiken ein, für die sich die komba 
gewerkschaft im Sinne ihrer Mit-
glieder einsetzt. 

Abgerundet wurde der Abend 
durch ein gemeinsames Essen 
und sich den dabei anschlie-
ßenden netten Gesprächen.

 JP 
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komba rundschau
s c h l e s w i g - h o l s t e i n

Heft Mai 2023

Jugend

Jugendseminare
16.06.2023 
Impulsvortrag 
Allgemeines Dienstrecht: Was 
darf der Dienstherr?
06.11.2023 Öffentliches Dienst-
recht für Nachwuchskräfte
Flexibler Termin
Bestens informiert in die 
JAVArbeit: JAVGrundschulung
Flexibler Termin 
Ich pack die Prüfung I: 
Die mündliche Prüfung problem-
los meistern
Flexibler Termin
Ich pack die Prüfung II: 
Optimale Prüfungsvorbereitung 
mit effektiven Lerntechniken
Flexibler Termin 
Ich pack die Prüfung III: 
Prüfungsangst & Blackouts 
Wenn Lernen nicht ausreicht
Flexibler Termin
Virtueller Besuch des 
Europäischen Parlaments
Flexibler Termin
Hallo Nachbarn! Die dbb jugend 
in Norddeutschland  

Warum hast du (vielleicht) gezögert in die 
komba einzutreten? 

Warum bist du in der komba?
Warum bist du noch nicht ausgetreten? 

Unter anderem mit diesen Fragen haben sich Fawad Hosseini, Jana Ha-
nold, Maria Schiemann und Nele Jäger vom 21.04. bis zum 23.04.2023 
bei der Teilnahme des Bundesjugendausschusses der komba in Schwe-
rin beschäftigt. 

Am Freitag startete der Bundesju-
gendausschuss der komba jugend 
bund mit einer Stadtführung durch 
Schwerin. Anschließend stand ein 
Besuch des Schloss Schwerins an, 

in dem auch der Landtag Mecklen-
burgVorpommerns ansässig ist. Die 
Mitglieder des Ausschusses durf-
ten im Plenarsaal auf den Abge-
ordnetenstuhlen Platz nehmen und 

mit den Landtagsabgeord-
neten Mandy Pfeifer (SPD) 
und Anne Shepley (Bünd-
nis 90/Die Grünen) in den di-
rekten Ausstausch gehen. Am 
Samstag hat der Landesvor-
sitzende Thomas Krupp der 
komba MecklenburgVorpom-
mern den Bundesjugendaus-
schuss in Schwerin herzlich 
Willkommen geheißen. Es 
wurden neue Gedankenan-
sätze für die „11 guten Grün-
de“ auf Jugendebene für eine 
Mitgliedschaft in der komba 
im Rahmen eines Worldca-
fés erarbeitet. Während des 
Abendprogrammes ging die 
Kopfarbeit weiter und es wur-

den gemeinsam drei Escaperooms 
in der Schweriner Altstadt gelöst. 

Am Sonntag war Matthäus Fandre-
jewski (Vorsitzender der dbb jugend 
bund), der am 22.04. mit am Schlich-
tungstisch der Einkommenrunde 
saß, digital zum Bundesjugendaus-
schuss hinzugeschaltet. In der Ein-
kommenrunde am 22.04. kam es zu 
einer Einigung zwischen die Tarifpar-
teien. Der Bundesjugendausschuss 
hatte die Möglichkeit aus erster Hand 
Informationen über die Ergebnisse 
der Verhandlung zu erhalten. 

Wir danken den Landesjugendlei-
tungen und der Bundesjugendleitung 
für den tollen Austausch und das tol-
le Wochenende in Schwerin. Wir se-
hen uns zum nächstem Bundesju-
gendausschuss im September 2023 
in Bonn wieder!
 NJ 


